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2016-10-28 Stadt Dessau-Roßlau 
 Zerbster Straße 4 
 06844 Dessau-Roßlau 
 Tel.: 0340/2040 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

N i e d e r s c h r i f t 
 

über die Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport 
mit dem Ausschuss für Finanzen am 10.08.2016 

Sitzungsbeginn:   16:00 Uhr  
Sitzungsende:  18:10 Uhr 
Sitzungsort:   Ratssaal des Rathauses Dessau 

 

Öffentliche Tagesordnungspunkte 

1 Eröffnung der gemeinsamen Sitzung, Feststellung der ordnungsge-
mäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 

  
 
Der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport, Herr Otto, und 
der Vorsitzende des Ausschusses für Finanzen, Herr Weber, begrüßen die Aus-
schussmitglieder und Gäste zur gemeinsamen Sitzung. Für beide Ausschüsse wird 
die form- und fristgerechte Ladung und Beschlussfähigkeit mit 7 anwesenden Aus-
schussmitgliedern für den Finanzausschuss und 8 anwesenden Ausschussmitglie-
dern für den Kulturausschuss festgestellt. 
 
Gegen den Vorschlag des Ausschussvorsitzenden des Finanzausschusses, dass 
die Sitzungsleitung durch ihn wahrgenommen werden sollte, werden keine Einwen-
dungen vorgebracht.  
  
 
2 Beschlussfassung der Tagesordnung 
  
Auf Anfrage des Vorsitzenden des Finanzausschusses, Herr Weber, werden kei-
ne Anträge von Seiten der Ausschussmitglieder zur Tagesordnung vorgebracht.  
 
Die Verwaltung zieht die Beschlussvorlage BV 032/2016/II-20 unter TOP 11.3 zu-
rück. Sie wird in der nächsten Sitzung des Finanzausschusses am 7. September 
2016 behandelt.  
 
Die Mitglieder des Kulturausschusses haben keine Änderungs- oder Ergänzungsvor-
schläge zur ausgereichten Tagesordnung.  
Sie stimmen der vorliegenden Tagesordnung einstimmig zu.  
 
Die Mitglieder des Finanzausschusses stimmen der geänderten Tagesordnung ein-
stimmig zu.  
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ausschuss für Finanzen:     9 / 0 / 0  
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport:   8 / 0 / 0   
 
 
3 Einwohnerfragestunde 
  
Herr Jakob Uwe Weber, Lebrecht-Diener-Straße 14, 06847 Dessau-Roßlau fragt 
im Zusammenhang mit seinem Einzug in sein neues Haus an, warum er bei der An-
meldung in den verschiedenen Ämtern jeweils seinen Notarvertrag vorlegen musste, 
obwohl er für dieses Grundstück als Eigentümer eingetragen ist. Bei der Bauanmel-
dung wurde die Adresse durch das Bauordnungsamt festgestellt. Er erfragt, ob es die 
Möglichkeit gebe, solche Vorgänge mit einer Verfahrensnummer zu kennzeichnen, 
damit nicht bei jedem Amt der Notarvertrag im Original vorgelegt werden muss (Vor-
lage im Bauordnungsamt, im Amt für Stadtfinanzen, im Bürgeramt, im Stadtpflegebe-
trieb etc.). Insofern wäre nicht nachvollziehbar, dass für eine nichtmeldefähige Ad-
resse, die erst zu einer meldefähigen Adresse umgewandelt werden muss, ein Bau-
antrag genehmigt wurde. Diesbezüglich hätte er sich einen Hinweis gewünscht, so 
dass eine Klärung im Vorfeld möglich gewesen wäre.  
 
Herr Meister i. V. der Beigeordneten Schlonski antwortet auf die Frage von Herrn 
Weber. Er erläutert, dass es im Rahmen eines Bauantrages üblich sei, dass der 
Nachweis über das Eigentum des Grundstückes zu erbringen ist. Das sei jedoch eine 
`Kann` Bestimmung. Das Bauordnungsamt prüft nur, ob das beantragte Vorhaben, 
auch umgesetzt werden kann. Ansonsten gibt es die Möglichkeit der Ablehnung einer 
Bearbeitung wegen fehlenden Sachbescheidungsinteresses. Er vermutet, so Herr 
Meister weiter, dass dies hier der Fall gewesen sei. Nicht üblich sei es, dass Antrag-
steller bei mehreren Ämtern einen Nachweis führen müssen, da das Bauordnungs-
amt im Baugenehmigungsverfahren alle Fachämter beteiligt.  
In Bezug auf die weitere Anfrage von Herrn Weber führt Herr Meister aus, dass ein 
Bauantrag auch unbeschadet von Rechten Dritter gestellt werden könne, d. h. dass 
sich das betreffende Grundstück noch nicht im Eigentum des Antragstellers befinden 
müsse. Der Bauantrag kann auch ohne Eigentumsnachweis gestellt werden. Es gibt 
die Möglichkeit, dass erst nach Erteilung des Baurechts für das Grundstück dieses 
erworben werden könne.  
Frau Wirth i. V. der Beigeordneten Nußbeck fügt ergänzend hinzu, dass sich der 
grundsätzliche Nachweis der Eigentümerschaft aus dem Grundbuch ergibt. Für die 
Umschreibung der Gebühren sei es wichtig, zu welchem Zeitpunkt Nutzen und Las-
ten übergegangen sind. Ab diesen Zeitpunkt wird der Eigentümer gebührenpflichtig. 
Diese inhaltlichen Angaben werden aus dem Notarvertrag entnommen. Da ist eine 
mündliche Aussage nicht ausreichend.  
 
Die Antwort für das Verfahren der Anmeldung im Bürgeramt wird schriftlich nachge-
reicht. Die Frage, ob im Bürgeramt generell Notarverträge abgelegt werden, muss 
geprüft werden. Hier geht es auch um eine Vorratsdatenspeicherung. Ob ein einma-
liges Einreichen in der Verwaltung auskömmlich ist, muss eruiert werden.  
 
Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Herr Weber, verweist auf den Grund-
satz der Einheit der Verwaltung. Es sollten sich Mittel und Wege finden lassen,  
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dass Informationen verwaltungsintern weitergegeben werden.  
 
Herr Jakob Uwe Weber stellt eine weitere  Frage an den Kulturausschuss.   
Es geht darum, dass im Zusammenhang mit dem Windpark Mosigkau Bedenken ge-
äußert wurden, dass der UNESCO-Weltkulturerbe-Status in Gefahr sein könnte.  
Er erfragt, ob sich der Kulturausschuss mit diesem Thema befassen und diesbezüg-
lich befinden wird.  
Der Vorsitzende des Kulturausschusses, Herr Otto, erwidert, dass es nicht viel 
helfen wird, wenn sich der Kulturausschuss mit  dem Thema beschäftigt. Das Thema 
wurde in der Regionalen Planungsgemeinschaft als Stadt insgesamt vertreten – auch 
im Sinne der Mosigkauer Bewohner –. Er hat mit Interesse zur Kenntnis genommen, 
dass sich die Landesregierung der Sache angenommen hat. Herr Otto erwartet in 
der nächsten Sitzung des Bauausschusses eine Information der Verwaltung. Er gibt 
seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Entscheidung positiv für die Stadt sein könnte.  
 
Herr Swen Behrend, Pappelgrund 30, 06847 Dessau-Roßlau nimmt Bezug auf 
seine in der Sitzung des Finanzausschusses am  31.05.2016 vorgebrachten Fragen 
zu den Kosten der Gemeinschaftsunterkunft Waldstraße (GU Waldstraße). Die erhal-
tene Antwort sei keinesfalls befriedigend, so Herr Behrend. Es wurden ausschließ-
lich die Kosten für 2015 angegeben. Jeder wisse, so Herr Behrend, dass die Unter-
kunft erst im Januar 2016 bezogen wurde. Damit fehlen die hauptsächlichen Kosten. 
Er fragte, wieviel Mittel der Bund und das Land für die Zeit der Belegung für die un-
begleiteten Flüchtlinge gezahlt haben. Die Kosten wurden zu 100 % refinanziert. Wie 
verhält es sich mit 2015, wenn das Gebäude nicht belegt ist. Außerdem erwähnte 
Frau Nußbeck bezüglich seiner Frage eine weitere Einnahmequelle, die ihm nicht 
bekannt sei. Auch dazu erfolgte keine Antwort. Im Weiteren fragte er nach den Kos-
ten durch die Unterbringung für die unbegleiteten Jugendlichen durch andere Land-
kreise. Dazu gab es ebenfalls keine Aussage. Herr Behrend kritisiert, dass das 
Schreiben von Frau Knape-Arndt keine Auskunft zu den Fragen gebe. Die Bürger 
dieser Stadt haben ein Fragerecht und damit auch ein Recht auf eine Antwort zu ih-
ren Fragen. Wieso wird hier absichtlich falsch geantwortet? Seine Fragen wurden in 
der Sitzung des Finanzausschusses verstanden. Warum sei man nicht in der Lage, 
die Fragen denjenigen, die sie beantworten sollen, so mitzuteilen, dass sie auch ver-
standen werden? Da das Heim jetzt geschlossen ist, hätte er seine Frage beantwor-
tet, was das Ganze mit Stichtag 30.6.2016 gekostet hat. Jetzt sei eine abschließende 
Antwort möglich, alle Einnahmen und Ausgaben - und nochmals zur Erläuterung – er 
möchte nicht eine Summe, sondern die Einzelkosten; Brandschutzmaßnahmenkos-
ten, Bewachungskosten, Betreuungskosten etc. Er will die Übersicht der gesamten 
Kosten, die angefallen sind, so Herr Behrend.  
 
Frau Wirth i. V. der Beigeordneten Nußbeck sagt eine schriftliche Beantwortung 
mit einem Auszug aus dem Haushaltsplan zu.  
 
Der Ausschussvorsitzende Herr Weber stellt klar, dass durch Herrn Behrend diffe-
renziert gefragt wurde. Die Antworten sollten ebenso differenziert erfolgen.  
 
Weitere Anfragen wurden nicht gestellt.  
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4 Öffentliche Anfragen und Informationen 
  
4.1 Sonstige Anfragen und Mitteilungen 
  
Der Ausschussvorsitzende Herr Weber informiert darüber, dass sich die Bürger-
meisterin und Beigeordnete für Finanzen, Frau Nußbeck, im Urlaub befindet.  
Deren Vertretung wird durch die Leiterin des Amtes für Stadtfinanzen, Frau Wirth, 
wahrgenommen. Im Weiteren sei er irritiert darüber, dass OB Kuras zur heutigen Sit-
zung nicht anwesend sei, zumal zwei Tagesordnungspunkte mit entsprechenden 
Vorlagen aus seinem Amtsbereich kommen.  
 
Der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport, Herr Otto,  
nimmt Bezug auf einen Artikel der heutigen Mitteldeutschen Zeitung zum Aussichts-
turm hinter dem Kühnauer See. Der Zustand des Turmes sei sehr bedauerlich. Es 
fehlen nicht nur eine Absperrung und ein Hinweisschild, sondern es fehlt auf einer 
Seite das Geländer im oberen Bereich. Das wurde in der Zwischenzeit demontiert. 
Für Kinder sei diese Situation sehr gefährlich. Es könne nicht sein, dass wenn sich 
der zuständige Verantwortliche im Urlaub befinde, sich niemand – egal ob Landes-
behörde oder Stadtverwaltung - verantwortlich fühle. Dieser Turm müsse so gesperrt 
werden, dass ihn niemand mehr nutzen könne.  
 
Herr Meister i.V. der Beigeordneten Schlonski erklärt dazu, dass er von dem 
Sachverhalt heute aus der MZ erfahren habe. Er habe die Mitarbeiter seines Amtes 
gebeten, sich vor Ort ein Bild zu machen und entsprechende Maßnahmen einzulei-
ten. Er bittet im Weiteren um Verständnis. Gegenwärtig gebe es viele Objekte, die 
einer Sicherung bedürfen, durch Vandalismus und wiederholte Schäden ist das Amt 
permanent mit gebunden. Die Biosphärenreservatsverwaltung, die für den Turm ver-
antwortlich zeichne, werde in die Pflicht genommen.  
 
 
 
5 Beschlussfassungen 
  
5.1 Beschluss zur Bewerbung der Stadt Dessau-Roßlau um die Durch-

führung der Landesgartenschau 2022 in Sachsen-Anhalt (vorbehalt-
lich der Entscheidung OB-DB am 02.08.16) 
Vorlage: BV/255/2016/III-61 

  
Der Vorsitzende des Ausschusses für Finanzen, Herr Weber, ruft den Tagesord-
nungspunkt 5.1 auf und bittet die Mitglieder der Ausschüsse ihre Anfragen zu stellen.  
 
Der Vorsitzende des Kulturausschuss, Herr Otto, schlägt vor, dass zu Beginn die 
Verwaltung in die Beschlussvorlage einführt.  
 
Herr Schönemann schließt sich dem Vorschlag von Herrn Otto an und stellt den 
Antrag auf inhaltliche Einführung in die Beschlussvorlage.  
 
Herr Ulrich Krüger vom Büro UKL Dresden erhält Rederecht und führt in die The-
matik ein. Dazu erläutert er den derzeitigen Arbeitsstand anhand einer Power-Point-
Präsentation (Anlage zum Protokoll). 
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Herr Krüger stellt den Entwurf einer Landesgartenschau (LAGA) in Dessau-Roßlau 
vor. Er erläutert, dass die Bewerbungsbroschüre noch umfassender sein werde. Die 
LAGA sollte als einmalige Chance in der Stadt verstanden werden, so Herr Krüger, 
und experimentelle Projekte seien der Stadt aus der Vergangenheit nicht fremd. Vie-
le komplexe Vorhaben seien nur durch solch eine Veranstaltung möglich. Die LAGA 
könnte ein Motor der Stadtentwicklung sein. Die Innenstadt soll stärker an das Des-
sau Wörlitzer Gartenreich angebunden werden. Die Sichtachsen sollen vernetzt und 
verbunden werden. Besondere Aufwertung soll der Bereich der Stadteinfahrt Ost be-
kommen.  
 
Die wichtigste Barriere sei die Ludwigshafener Straße, so Herr Krüger weiter. Dieser 
Bereich werde momentan seiner Bedeutung nicht gerecht. Der Kernbereich der LA-
GA müsse hier stattfinden. Begleitend gebe es städtebauliche Maßnahmen im östli-
chen Teil der Askanischen Straße (Rückbau der Straße auf zwei Fahrspuren in Mit-
tellage oder durch den Abriss der Plattenbauschule am Schloßplatz und Neubau ei-
nes Welterbe-Zentrums). Im Bereich Lustgarten, Tiergarten, Mühleninsel gilt das 
Thema „verbindend“ durch eine Grünbrücke. Die feine Adresse im Osten sei nur 
durch Absenkung der Straße möglich (Trog). Der Lärm- und der Hochwasserschutz 
könnten dadurch mitgelöst werden. Der Stadtpark beinhalte das klassisch Bewah-
rende (Bepflanzung mit Blumen, Sträuchern und Stauden). Der August-Bebel-Platz 
werde das Innovative (Begrünung von Schrottautos, Kübelbepflanzungen) darstellen.  
 
Klassisch – verbindend – innovativ – , so Herr Krüger weiter, diese Schlagworte fin-
den sich wiederholend in der Bewerbung. Im Durchführungshaushalt ergeben sich 
Kosten und Einnahmen. Gewagte Prognose durch das Büro UKL: Die Besucherzahl 
wird im positiven Bereich liegen. Das Risiko, im Durchführungshaushalt ein Defizit zu 
erwirtschaften, sei nicht gegeben.  Das Leitsystem für die Besucherströme werde 
durch Parkplätze im Außenbereich, durch den Hauptbahnhof und die Zentralhalte-
stelle unterstützt.   Bisher erfolgte ein sehr guter Bürgerbeteiligungsprozess, auch 
unter Beteiligung der Vereine der Stadt. Die Organisation laufe über die Anbindung 
beim Oberbürgermeister und einer „eingekauften“ Projektgesellschaft bis zur Grün-
dung einer Durchführungsgesellschaft in 2019. Daneben gebe es einen Beirat.  
 
Die Finanzierung – gesamtgartenschaubezogen – bewege sich bei ca. 14 Mio. EUR, 
so Herr Krüger. Dazu werden Hochbaumaßnahmen, wie das Welterbezentrum mit 
ca. 16 Mio EUR und die verkehrsbaulichen Maßnahmen mit ca. 22 Mio EUR (Umbau 
Askanische Straße und Umbau der Ludwigshafenerstraße etc.) sowie Freiraumver-
bindungen mit ca. 2,3 Mio EUR gerechnet. Das bedeutet, dass für die LAGA eine 
Gesamtinvestition von ca. 55 Mio EUR veranschlagt werden müsste. Der Durchfüh-
rungshaushalt würde ca. 7 Mio. EUR brutto ausmachen.  
 
Herr Krüger fasst abschließend zusammen, dass die LAGA für Dessau-Roßlau die 
Weiterentwicklung der bürgerschaftlichen Gemeinschaft bedeute. 
 
 
Diskussion:   
 
Herr Schlecht-Pesé hat zum funktionalen Konzept zwei Fragen und eine Anmer-
kung. Er weist darauf hin, dass im Stadtpark innerhalb der Einzäunung das Teehäu-
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schen dabei sei. Hier müsste frühzeitig die Zuordnung geklärt werden. Die neu ge-
staltete Kavalierstraße sollte konzeptionell in die LAGA aufgenommen werden, um 
die Frei- und Grünflächengestaltung insgesamt darstellen zu können. Im Bereich der 
Stadteinfahrt Ost / Lustgarten müsse ganz massiv die Topografie angefasst werden. 
Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Erfahrungen bei der Gestaltung des 
Kreisverkehrs Sieben Säulen, die nicht sehr erfolgreich waren. Er bittet darum, beim 
Johannbau besonderes Augenmerk auf den Erhalt des Blickes auf das Gebäude zu 
behalten.  
 
Frau Jahn erwidert, dass ca. 70 cm Freibord über dem HQ 100 aufgedoppelt werden 
sollten, diese sind noch nicht erreicht.  
Aus dem Nachnutzungskonzept und den Folgekosten sei ersichtlich, dass es einen 
Kostenaufwuchs für Unterhaltung für Grünanlagen in Höhe von ca. 215 TEUR geben 
werde.  
 
Wie hoch seien die Gesamtkosten für die Stadt, damit eine Relation möglich ist,  er-
fragt Herr Schlecht-Pesé. Er bittet darum, dass diese Aussagen zur Beschlussvor-
lage genommen werden.  
 
Frau Wirth erwidert, dass die Grünpflege insgesamt in der Stadt etwa 1,6 Mio EUR 
betrage. Die Summe beinhalte die Arbeiten des Stadtpflegebetriebes für die öffentli-
chen Grünflächen.  
 
Herr Bönecke fragt nach den Eigenmitteln für die Stadt – 11 Mio EUR sei eine 
enorme Summe. Er verweist auf die Haushaltsdiskussion, in der die Entwicklung bis 
2019 sehr kritisch diskutiert wurde. Sind vor dem Hintergrund der Einnahmen- und 
Ausgabenentwicklung 11 Mio EUR realistisch? Könne die Stadt die Eigenmittel auf-
bringen? 
 
Frau Wirth i. V. Beigeordnete für Finanzen führt aus, dass offen über die Einord-
nung der Maßnahmen im Haushalt geredet werden müsse. Das derzeitige Konzept 
weise 11 Mio. EUR Eigenmittel aus. Das sei die Vorstellung der Stadt. Ob diese tat-
sächlich so erreicht werde, sei derzeit nicht komplett klar. Es sei so, so Frau Wirth 
weiter, dass für die LAGA in der Stadt Dessau-Roßlau ein Haushalt aufgestellt wer-
den könne, dem sich alle anderen Maßnahmen und Projekte unterordnen. Oberste 
Priorität habe dann nur die LAGA. Das hieße, dass andere Maßnahmen zeitlich ver-
schoben werden. Im Planaufstellungsprozess müsse die Priorität der Maßnahmen 
sowie deren zeitliche Einordnung diskutiert werden.  Daran werde sich die Einord-
nung der Maßnahmen ermessen.  
 
Herr Hartmann äußert ein großes Lob für die Vorbereitung der Vorlage. Es gab 6 
Veranstaltungen, bei denen die Bürgerschaft öffentlich informiert wurde. In der Ver-
anstaltung im Krötenhof wurden zum Beispiel die Vereine gebeten, sich einzubinden. 
Er gebe durch den Kunstverein die Zusage, dass dieser sich im Prozess der Umset-
zung des Gestaltungskonzeptes aktiv einbringen werde. Evtl. können Plastiken kre-
iert und aufgestellt bzw. Künstler gefunden werden, die dort aktiv sein könnten. 
Wenn dieser 15 TEUR bekäme, könnten zwei Plastiken dauerhaft für die Stadt er-
worben werden. Als Alternative gebe es die Idee, eine Ausstellung mit Plastiken im 
Stadtgebiet zu gestalten. Dafür wären ca. 6 TEUR (für Versicherung etc.) notwendig.  
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Frau Jahn verweist an dieser Stelle darauf, dass sich diese Maßnahmen im Durch-
führungshaushalt oder in dem Haushalt, den das Umweltministerium zur Verfügung 
stellen würde, wiederfinden würden.  
 
Herr Rumpf begrüßt für die gesamte Fraktion der CDU die Bewerbung zur LAGA 
und schließt sich dem Lob seines Vorredners an. Es wurden gute Ideen und Visionen 
entwickelt. Aufgrund der Kosten werden einige Ideen nicht umsetzbar sein. Die Stadt 
Dessau-Roßlau sollte aber alles dafür tun, den Zuschlag für die LAGA zu bekom-
men. Im Endeffekt müsse aber zuerst die Frage der Finanzierbarkeit geklärt werden. 
Es werde bei 11 Mio EUR Eigenmittel und 1,3 Mio EUR für den Durchführungshaus-
halt nicht bleiben. Bisher wurde noch keine Maßnahme mit den geplanten Mitteln 
realisiert. Für ihn stelle sich die Frage, ob bereits alles „festgezurrt“ sei? Müsse das 
Projekt wie vorgestellt oder können davon Module umgesetzt werden? Als Autofahrer 
sei er gegen die Einengung einer vierspurigen in eine zweispurige Straße.  
 
Herr Schönemann hält den Mut zur Vision für gut, wobei die Finanzierung einer rea-
listischen Betrachtung unterzogen werden müsse. Bedenken seien legitim, aber um 
ein Projekt auszulösen, müssen Schätzungen vorgenommen werden. Heute liege 
eine solche Schätzung vor. Die einzelnen Finanzierungsquellen müssen nachgear-
beitet werden.  
Das Hauptproblem werde der glaubwürdige Transport im Wettbewerb um den Zu-
schlag sein. Die Stadt müsse beweisen, dass sie Willens und in der Lage sei, dieses 
Vorhaben zu realisieren. Habe man im Ansatz nur einen Zweifel dahingehend, dass 
man sich „übernehme“, habe man schlechte Karten. Der öffentlichen Diskussion 
müsse man sich mutig stellen. Die Stadt habe die Chance, über einen kleinen Zeit-
raum von 6 Jahren 25 Jahre sonstige Arbeit zu kompensieren. Die Urbanität sei mit 
Defiziten ausgestattet, es fehle an Aufenthaltsqualität. Es gebe eine Vielzahl von Ar-
gumenten, um für dieses Konzept zu werben, so Herr Schönemann. Für die Finan-
zierung müsse untersetzt werden, welche Quellen können noch akquiriert werden. 
Sein Wunsch sei ein offensiver Umgang mit dem Thema. Die Fraktion Die.Linke stel-
le sich voll inhaltlich zum Konzept und zur Bewerbung der LAGA. 
 
Der Vorsitzende des Kulturausschusses, Herr Otto, äußert sich dahingehend, 
dass viele innovative Ideen, die zum Teil nicht neu sind, im Konzept enthalten seien. 
Seiner Meinung nach kann heute mit der vorliegenden Vorlage kein Beschluss ge-
fasst werden. Das bedauert er sehr. Die Verwaltung hätte eine Aussage dahinge-
hend treffen müssen, auf welche anderen Projekte verzichtet werden müsse oder 
welche anderen Projekt verschoben werden müssen, wenn die LAGA realisiert wer-
den soll. Dazu gebe es leider keine Aussage. Frau Wirth habe die Konsequenzen nur 
angedeutet, es werde aber nicht konkret über die zu verschiebenden Maßnahmen 
diskutiert. Die Beschlussvorlage sei handwerklich an vielen Stellen schlecht gearbei-
tet, was mit der Lesbarkeit der Anlagen, konkret Anlage 5, beginne. Die Auflistung 
der Kosten sei schwer zu lesen. Herr Otto könne nicht erkennen, mit welchen För-
derprogrammen die einzelnen Maßnahmen untersetzt seien. Es sei zwar insgesamt 
eine Übersicht (Anlage B) über die Fördermittel beigefügt, die aber nicht den konkre-
ten Maßnahmen zugeordnet seien. Er sehe hier eine Reihe von Unbekannten, z. B. 
was geschehe, wenn ein oder zwei Förderprogramme für entscheidende Bausteine 
nicht greifen. Breche dann das ganze Konzept auseinander? Im Weiteren sei der 
Neubau eines Welterbe-Zentrums inhaltlich sehr wenig untersetzt. Diese Idee sei 
nicht neu so Herr Otto. Fraglich sei, wie das Zentrum inhaltlich gefüllt und betrieben 
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werden soll. Im Falle einer Betreibung mit drei Mitarbeitern liegen die Personalkosten 
bei ca. 120 TEUR p.a. Die Folgekosten seien nicht nachvollziehbar und die getroffe-
nen Aussagen scheinen zu niedrig kalkuliert. Im Weiteren fehle die Anlage G. Beim 
Welterbe-Zentrum müsse eine Diskussion über den Inhalt und den Sinn der Einrich-
tung geführt werden, so Herr Otto, weil die notwendige Angaben über die Welterbe-
stätten im Internet sehr leicht zu finden sind. Im Projekt sei eine Tiefgarage aufge-
führt, die jedoch nicht weiter begründet werde. Die Kosten liegen bei ca. 6 Mio EUR. 
Der Ort sei nicht konkret definiert. Des Weiteren werden selbstfahrende elektrische 
Systeme benannt, aber dazu nicht konkret ausgeführt. Diese Aussagen müssen un-
tersetzt sein.  
 
Herr Otto regt an, privates Kapital einzusetzen. Er erinnert an die Diskussion zum  
Verkauf des Kornhauses. Jetzt soll ein Café an der Mulde gebaut werden. Ein Café 
wäre aber eine wesentliche Säule für den Muldebalkon. Könnte im Zusammenhang 
mit der LAGA die Idee diskutiert und evtl. Mittel eingeworben werden, um für eine 
Synagoge einen Grundstein zu legen? Der Neubau würde in der Achse Askanische 
Straße / Ludwigshafener Straße liegen. für die Jüdische Gemeinde sei ein Neubau 
allein nicht leistbar.  
 
Frau Jahn erwidert, dass das Café an der Muldkante nicht in den Finanzierungskos-
ten enthalten ist.  
Das sei eine Position, die die Stadt ausschreiben und vergeben müsse. Sei dies 
nicht bis zur LAGA zu schaffen, könne mit temporären Lösungen gearbeitet werden. 
  
Frau Benckenstein sieht die LAGA als sehr große Chance für Dessau-Roßlau. In 
ihrer Tätigkeit als Stadträtin wurde immer wieder diskutiert, dass zu viel zerredet 
werde. Diese Chance sollte genutzt werden. Wenn die Stadt den Zuschlag bekom-
men habe, könne genau geplant werden und private Förderer und Förderer aus der 
Wirtschaft gesucht werden.  
 
Herr Schönemann stellt dar, dass im Beirat für Stadtentwicklung -  der die LAGA 
Bewerbung begleitet habe - diskutiert wurde. Da sei die optionale Seite des Ensem-
bles der Y-Häuser, die Barriere – Klassische Moderne und Aufklärung – betreffend 
besprochen worden, d. h. die Zeit zwischen 1945 und 1990 zur Aufnahme einer sol-
chen Idee darzustellen. Hier könnte auch der private Investor einbezogen werden. 
Damit wäre man auf einem guten Weg, was die Bauhausstadt betrifft.  
 
Herr Krüger, UKL, erklärt an dieser Stelle, dass nicht jeder EUR belegt werden kön-
ne. Es gebe viele Städte, die sich dem mutigen Schritt einer Gartenschauausstellung 
gestellt haben. Diese Städte waren sicher nicht ärmer oder reicher als Dessau-
Roßlau. Die Finanzsituation der Kommunen sei bekannt. Jedoch das Beispiel 
Aschersleben spricht 5 oder 6 Jahre nach der LAGA noch von einer Erfolgsgeschich-
te. Die Bedenken müssen im Auge behalten werden so Herr Krüger, dürfen das 
Ganze aber nicht bestimmen. Es sei eine einmalige Chance - ein einmaliges Fest. 
Die Stadt werde auch in finanzieller Sicht vom Land nicht allein gelassen. Es öffnen 
sich in fördertechnischer Hinsicht Türen und Tore, von denen bisher niemand etwas 
wusste. Die Ministerien haben uns bisher immer ermutigt. Am Tage der Bewerbung, 
wenn die Kommission in der Stadt sei, muss jeder Bürger hinter der LAGA stehen. 
Dafür kann er nur werben, so Herr Krüger. 
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Herr Dr. Melchior will an dieser Stelle noch einmal auf die Gesamtsituation einge-
hen. Er lebt seit 60 Jahren in der Stadt, seitdem werde darüber diskutiert, diesen Be-
reich - der im Krieg zerstört wurde - zu gestalten. Es hat unendlich viele Konzepte 
zur Gestaltung des ehemaligen Zentrums der Stadt gegeben, keines wurde umge-
setzt. Jetzt gibt es eine vernünftige Chance etwas zu gestalten, was die Stadt abrun-
det und der Stadt wieder ein Gesicht gibt. Die Stadt hat im Augenblick kein Gesicht, 
es gibt weitgehend noch eine Brachsituation. Teilweise gab es Gestaltungen in den 
1980er Jahren, z. B. im Bereich Lustgarten. Es sollte jetzt versucht werden, die 
Chance zu nutzen – eine Chance, die Stadt zu komplettieren. Die Stadt werde wahr-
genommen und es gibt eine gute politische Konstellation die sollte genutzt werden. 
Die LAGA müsse in der Öffentlichkeit so vermarktet werden, dass die Bewerbung der 
Stadt positiv beschieden werde. Er plädiere für einen Beschluss der Vorlage.  
 
Herr Adamek schließt sich der Aussage von Herrn Dr. Melchior an, dass sich Positi-
onen gegen die LAGA negativ für eine Bewerbung auswirken könnten.  
Aber er verweist auf die anstehenden Haushaltsdiskussionen, in denen es um kon-
krete Einzelprojekte gehe. Es wäre möglich, dass die geplanten Mittel für die LAGA 
benötigt werden und Projekte geschoben werden müssen. Die Thematik der Unter-
führung der Ludwigshafener Straße müsse näher erläutert werden. Es handele sich 
um eine Bundesstraße, deren Vierspurigkeit auf zwei Fahrspuren verjüngt werden 
soll.   
 
Frau Jahn stellt klar, dass der Straßenbereich der Unterführung vierspurig bleibt und 
lediglich die Askanische Straße von vier auf zwei Fahrspuren verjüngt werden soll. 
Die Fahrspur wird in der Mitte der Straße liegen, so dass rechts und links Räume für 
eine Gestaltung gewonnen werden.  
 
Herr Ausschussvorsitzender Weber stellt dar, dass er in den letzten Tagen sehr 
vehement gegen die Beschlussvorlage agiert habe. Er sei der Vorsitzende des Fi-
nanzausschusses der Stadt Dessau-Roßlau. Finanziell sei die Umsetzung der LAGA 
völlig illusorisch. Kulturpoltisch und städtebauliche sei das Vorhaben großartig. Er 
erinnert an dieser Stelle daran, dass der Stadtrat seit Jahren darum streite, ob eine 
Nord-Ost-Tangente in der Stadt gebaut werde oder nicht. Für die zweite Muldeque-
rung benötige die Stadt 16 Mio. EUR. Dieses Vorhaben könne aufgegeben werden. 
Die Zerbster Brücke in Roßlau müsse zwingend ersetzt werden. Es sollten die Vor-
haben nicht gegeneinander ausgespielt werden, es gebe aber ein Projekt in der 
Stadt, das zwingend sei, nämlich diese Brücke. Die Brücke habe inzwischen die 
Schadensklasse 4, jeden Tag müsse mit einem Abgang gerechnet werden. Alterna-
tivrouten für eine Umleitung des Verkehrs sind schwierig. 2019 fällt der Solidarpakt II, 
damit wird mit erheblich weniger Einnahmen zu rechnen sein. Seit 2007 wird mit gro-
ßer Mühe der Haushalt der Stadt Dessau-Roßlau konsolidiert, wie keine andere 
Kommune im Land. Die Aussagen zu den Chancen der LAGA können akzeptiert 
werden, aber parallel müssen  die Realisierung des Bauhausmuseums, das Bau-
hausjubiläum und das Lutherjubiläum beachtet werden. Hier habe sich der Rat be-
reits mit der Umsetzung eine Verpflichtung auferlegt. Das Tiefbauamt benötigte pro 
Jahr 1,3 Mio. EUR für den Straßenunterhalt, gewährt werden 500 TEUR. 11 Mio. 
EUR seien als Eigenmittel für die LAGA angesetzt. 20 Mio. EUR um den „Trog“ zu 
bauen. Bekannt sei, so Herr Weber weiter, dass bei Großbaumaßnahmen die Kos-
tenaufwüchse um ein Drittel höher waren, als geplant. Die Stadt Dessau-Roßlau 
könne dieses Projekt nicht schultern. Der Vorschlag wäre, heute keinen Beschluss 
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sondern erst am 31. August zu fassen. Die Beschlussvorlage sollte noch einmal 
überarbeitet werden, damit eine realistische Vorlage beschlossen werden kann. 
 
Herr Weber warnt an dieser Stelle die Mitglieder des Finanzausschusses vor dem 
Beschluss dieser Vorlage, weil damit 55 Mio. EUR, davon 11 Mio. EUR Eigenmittel 
gebunden werden.  Damit werde eine Vorentscheidung getroffen, die nicht ohne Wei-
teres rückgängig gemacht werden könne. Die Stadt Dessau-Roßlau stoße hier  an 
ihren Grenzen.  
 
Herr Ausschussvorsitzender Otto zeigt sich enttäuscht, dass seine Fragen seitens 
der Verwaltung nicht beantwortet wurden. Er unterstützt die Aussagen von Herrn 
Weber. Das Projekt ist unter Umständen zu realisieren, mit einer Nummer kleiner. 
Man müsse aber über die Sinnhaftigkeit der Bausteine reden können. Die Diskussi-
on, ob sich die Stadt das leisten könne, müsse erlaubt sein.  
 
Frau Wirth i. V. Beigeordnete für Finanzen trifft einige Aussagen zur Finanzierung 
und zu den Risiken.  
 
Das Für ist bereits ausführlich erörtert worden. Nun sollen einige Risiken aufgezeigt 
werden. Wenn sich der Rat für die LAGA entscheide, werde die Entscheidung gegen 
andere Maßnahmen getroffen. Die zur Verfügung stehenden Mittel seien nicht un-
endlich. Die Betrachtung soll differenziert in die Haushalte vorgenommen werden. 
Auf der einen Seite gebe es die vorgestellten Investitionen, insgesamt 55 Mio. EUR, 
davon 11 Mio. EUR Eigenmittel. Es müsse die Frage gestellt werden, ob die Eigen-
mittel komplett aus Krediten finanziert werden oder ob dafür andere Investitionen zu-
rückgestellt oder nur teilweise aus Krediten finanziert werden solle. Die Förderhöhe 
bei der LAGA sei derzeit ein Risiko. Wenn das Konzept bestätigt werde, müsse dar-
über diskutiert werden, in welcher Höhe etwas gefördert werde. Die 11 Mio. EUR Ei-
genmittel sind ein best-case-szenario.  
Das andere Szenario ist ebenfalls in der Vorlage zu finden, 5 Mio. EUR Fördermittel 
für die LAGA sind garantiert. Damit sei das Spannungsfeld dargestellt so Frau Wirth.  
 
Das andere Risiko sei das Umsetzungsrisiko so Frau Wirth. In den letzten drei Jah-
ren wurden Investitionen insgesamt umgesetzt:  
 
2013 – ca. 10 Mio. EUR,   
2014 – 18 Mio. EUR,   
2015 – 17, 5 Mio. EUR. 
 
Die Umsetzung von 55 Mio. EUR in dem dargestellten Zeitraum bedeute, dass in den 
Jahresscheiben ca. 20 Mio. EUR umgesetzt werden müssen. Damit wird deutlich, 
dass neben einem Bekenntnis zur LAGA auf Projekte verzichtet werden müsse bzw. 
diese in spätere Jahre geschoben werden müssen. Das sei auch ressourcentech-
nisch dieser Verwaltung geschuldet. Der zweite Aspekt sei das Bauhausjubiläum 
2019, d. h. im Vorbereitungsprozess gebe es Vorhaben, die umgesetzt werden müs-
sen. Die Verwaltung sei mit der Vorbereitung und Durchführung des Bauhausjubilä-
ums belastet. Die Nennung der Risiken muss möglich sein, um eine optimale Abwä-
gung zu ermöglichen. Das seien aber auch die Jahre, die in die Vorbereitung der 
LAGA fließen. 
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Frau Wirth führt weiter aus, dass im Zuge der Haushaltsplanung Überlegungen an-
gestellt werden müssen, welche Vorhaben an welche Stelle zurückgestellt werden. 
Leider war es der Verwaltung in der Zeit, seit die Daten vorliegen (seit Ende Juli) 
nicht möglich, eine qualifizierte Übersicht zu erstellen. Die Verwaltung befinde sich 
derzeit in der Haushaltsplanung. Es sei aber nicht möglich, innerhalb einer Woche 
belastbares Material zu erarbeiten. Die feststehenden Schwerpunkte seien bekannt, 
wie der Industriehafen, STARK III und die sich verschlechternden Förderbedingun-
gen im Programm, die Muldebrücke, die Sanierung des Schlosses Georgium, das 
Bauhausmuseum und die gesetzten begleitenden Maßnahmen. Das wären die inves-
tiven Risiken, mit denen sich der Stadtrat auseinandersetzen müsse.  
 
Des Weiteren gebe es auch Risiken bzw. Folgekosten im Ergebnishaushalt, so Frau 
Wirth. Unabhängig wie erfolgreich eine LAGA laufe und wie viele Einnahmen gene-
riert werden, könnte es sein, dass es im Rahmen der Durchführung ein Defizit geben 
könnte. Dazu kommen noch die jährlichen Nachnutzungs- und Folgekosten, in die 
insbesondere die grünpflegerischen Maßnahmen einfließen. Die Folgekosten eines 
Welterbe-Zentrums seien nicht enthalten. Es werden auch Folgekosten bei einer 
Tiefgarage zu erwarten sein. Diese seien in den 300 TEUR nicht enthalten. Doppisch 
gesehen sei es so, dass, wenn über einen Kredit finanziert werde,  Abschreibungen 
veranschlagt werden müssen. Wenn 11 Mio. EUR Eigenmittel über 30 Jahre abge-
schrieben werden, dann ergebe das eine jährliche Folgekostensumme von ca. 360 
TEUR. Wenn über das Welterbe-Zentrum diskutiert werde, müsse mit ca. 500 TEUR 
jährlichen Folgekosten (Personal und Betrieb) gerechnet werden. Das sei eine ge-
schätzte Annahme, so Frau Wirth. Es gebe die einmaligen Dinge und die gestiege-
nen Folgekosten. Die Frage, die mit der Haushaltsplanung beantwortet werden müs-
se seien die anderen Probleme mit vorhandenen Einrichtungen und Investitionsbe-
darfen in dieser Stadt. Eine Entscheidung für die LAGA bedeute, dass andere Vor-
haben zurückgestellt werden müssen.  
 
Frau Ehlert kommt auf den Gegenstand der Vorlage zurück. Dieser Beschluss sei 
die Grundlage für eine Bewerbung zur LAGA. Einzelne Schritte oder Projekte können 
doch noch gar nicht ausfinanziert dargestellt werden. Es gehe um die Vision im Vor-
feld der Bewerbung.  
Sie schließt sich den positiven Aussagen der Ausschussmitglieder an. Frau Ehlert 
verweist auf die Brücke zum Tiergarten. Die komplette Vision wurde bisher nicht um-
gesetzt. Sie kritisiert an dieser Stelle, dass der Haushalt nicht zeitgemäß und pünkt-
lich vorgelegt wird. Die Stadt hat die Möglichkeit, mehr Mittel mit mehr Zeit umzuset-
zen.  
 
Herr Ausschussvorsitzender Weber erinnert, dass der Finanzausschuss intensiv 
das Thema LAGA bedenken müsse. Die Ambitionen bestreite niemand. Wenn die 
Bewerbung abgegeben werde, werde dem Land gegenüber auch eine Finanzpla-
nung dargelegt. Zu dieser Bewerbung müsse die Stadt dann stehen.  
 
Frau Benckenstein erfragt die Konsequenzen, dass, wenn die Stadt den Zuschlag 
für die LAGA erhalte und die Entscheidung in der Stadt getroffen werde, einen Bau-
stein nicht umzusetzen. Sie sei mit dem Welterbe-Zentrum auch nicht einverstanden, 
es sei zu groß und zu teuer. Aber die Stadt benötige ein gutes Konzept, um den Zu-
schlag zu bekommen. Danach müsse die konkrete Umsetzung diskutiert werden. 
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Dessau-Roßlau brauche wieder ein Gesicht, die Jugend muss in der Stadt gehalten 
werden, die Wirtschaft muss Anreize erhalten, in der Stadt zu investieren.  
 
Herr Hartmann wirft ein, dass noch nicht über Details gesprochen werden soll. Die 
Anbindung Ludwigshafener Straße an die Muldebrücke müsse vorgenommen wer-
den. Diese Kosten entstehen bereits. Die Fläche an der Mulde muss hochwasser-
schutztechnisch ertüchtigt werden. Auch das muss Geld unabhängig von der LAGA 
angefasst werden. Die Kosten könnten durch die LAGA gebündelt werden und es 
gäbe die Möglichkeit, Fördermittel zu bekommen. Auch die Askanische Straße sei 
sanierungsbedürftig. Der August-Bebel-Platz, der Historische Friedhof, das seien 
alles Dinge, die in den nächsten Jahren Geld kosten werden. Aus diesem Grund 
kann er die Bewerbung für die LAGA nur begrüßen.  
 
Herr Ausschussvorsitzender Weber ergänzt, dass das Amt für Brand- und Kata-
strophenschutz und Rettungswesen den Hochwasserschutz in der Ludwigshafener 
Straße mit dem Trogbauwerk anders sehe. Es sei eine Barriere beim Hochwasser-
schutz in der Verteidigung der Mulde.  
 
Herr Krüger, UKL, stellt dar, dass die Bewerbung nicht bindend sei, es könne sogar 
zurückgetreten werden. Dresden hat seine Bewerbung schon einmal zurückgezogen. 
Die Bewerbung bedarf aber des absoluten Willens des Stadtrates. Er empfiehlt eine 
Bewerbung. 
 
Herr Bönecke bezieht sich auf die Aussage von Frau Wirth, dass die 11 Mio. EUR 
Eigenmittel der best-case sind. Es sei aber kaum vorstellbar, dass das Land oder 
sonstige Fördermittelgeber 50 Mio. EUR der Kosten übernehmen. Was nicht akzep-
tabel sei, dass in der Diskussion bereits jetzt einzelne Module „herausgelöst“ werden. 
Entweder werde das Konzept komplett umgesetzt und das müsse der Anspruch sein 
oder es werde auf eine Bewerbung verzichtet. Das Konzept sei gut, besonders der 
Bereich Lustgarten, Mühleninsel, Neue Promenade. Der Anspruch müsse die Um-
setzung des gesamten Konzeptes sein. Man sollte nicht parallel die Diskussion füh-
ren, was passiere, wenn man nicht alles bekomme. Die 11 Mio. EUR seien gesetzt 
und damit sei bekannt, welche Maßnahmen in den nächsten fünf Jahren nicht umge-
setzt werden können. Die Mitglieder des Finanzausschusses müssen sich deutlich 
vor Augen halten, dass in den Haushaltsberatungen bis 2019 konkret über die Um-
setzbarkeit von Einzelvorhaben entschieden werden müsse. Herr Bönecke bittet an 
dieser Stelle darum, dass in den Haushaltsberatungen von Seiten der Fraktionen 
keine zusätzlichen Projekte oder Vorhaben in die Diskussion gebracht werden. Der 
Fokus werde dann ohne Wenn und Aber auf die LAGA gelegt.  
 
Herr Schönemann hält die Reihenfolge der Beratungen in den Gremien für ungüns-
tig gewählt. In erster Linie müsse der  Fachausschuss beraten, der sich mit der 
Stadtgestaltung befasse und erst wenn es um die Untersetzung des finanztechni-
schen Teils gehe, sei eine Beratung im Finanzausschuss geboten.  
 
Frau Dammann fügt hinzu, dass Fürst Franz, Junkers und Gropius Visionen hatten. 
Sie haben ihre Visionen umgesetzt, damit werde in und für die Stadt geworben. Die 
Chance müsse genutzt werden und die Bewerbung auf den Weg gebracht werden.  
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Herr Ausschussvorsitzender Weber erwidert auf die Anmerkung von Herrn Schö-
nemann zur Reihenfolge der Beratung in den Gremien, dass eine frühzeitige Beteili-
gung aller Gremien dafür sorge, die Beschlussvorlagen zeitiger zur Verfügung stellen 
zu können. Insgesamt könne man inhaltlich tiefer diskutieren. Im Übrigen sei der 
Ausschuss für Finanzen keine Visionsverhinderer.  
 
Herr Dr. Melchior macht deutlich, wo sich die Stadt befinde. Die Stadt sei auf dem 
Weg, eine Bewerbung für eine LAGA abzugeben, die realistisch sei. Danach setze 
ein Planungsprozess ein. Bisher sei dies noch eine Grundstudie. Bei der Planung 
haben die Räte Einfluss auf die Gestaltung und damit auf die Kosten. (Beispiel Tief-
garage am Welterbe-Zentrum – kein Einfluss auf LAGA aber auf Kosten). 
 
Herr Dr. Reck freut sich über die Diskussion und die Betonung der Chancen und der 
gestalterischen Aspekte. Zur finanziellen Seite habe sich die Verwaltung seit länge-
rem Gedanken gemacht. Es gab Gespräche in den Ministerien, um Fördermöglich-
keiten zu eruieren. Es gab Vorarbeiten und Stellungnahmen der Ministerien zur Be-
trachtung einzelner Maßnahmen. Über die Tiefgarage könne man sicher noch reden, 
sie sei für das Gelingen der LAGA nicht ausschlaggebend. Für die Stadt sei mit der 
Bewerbung eine große Chance verbunden, um einen lebenswerteren Wohnstandort 
zu schaffen.   
 
Frau Jahn geht an dieser Stelle auf die Fragen von Herrn Otto ein. Sie erklärt, dass 
die Anlage G nicht mehr existent sei, dies nun die Anlage F sei. In dieser Anlage sei-
en die Kosten der Maßnahmen, so weit möglich dargestellt. In den Ministerien wur-
den bereits intensive und zahlreiche Vorgespräche geführt. Die Entscheidung über 
den Zuschlag der Bewerbung trifft das Kabinett. Die 5 Mio. EUR seien ein Sockelbe-
trag, der in die LAGA-Städte gegeben werde, wenn die Maßnahmen nicht über ande-
re Förderprogramme finanziert werden können. Deswegen wurde versucht über die 
Städtebauförderung in Verbindung mit EFRE-Mitteln und über die Förderung aus 
dem Wirtschaftsministerium (GRW-Förderung) die Förderung zu unterlegen. Die EF-
RE-Förderung wäre eine gute Förderung, die mit Stadtumbaumitteln und Fördermit-
teln der EU einen 7 % Eigenanteil bedarf. Hier wäre keine Verschiebung mehr denk-
bar. Die normalen Städtebauförderungen seien ein Drittel-Eigenanteil und bei den 
GRW-Mitteln, wenn sie von besonderem Interesse für das Land seien, ist ein 10 % 
Eigenanteil notwendig.   
 
Herr Meister i. V. der Beigeordneten für Stadtentwicklung und Umwelt verfolgt 
die Diskussion mit Interesse. In der Verwaltungsspitze wurde die Diskussion ähnlich 
geführt. Am Ende stand das gemeinsame Ergebnis, die Vorlage in die politischen 
Gremien zur Diskussion und Entscheidung zu geben. Die Diskussion in der Verwal-
tungsspitze war geprägt von verschiedenen Schwerpunkten. Zum einen wird mit der 
LAGA eine große Chance für die Stadt verbunden, Chancen hinsichtlich Städtebau, 
Wirtschaftlichkeit, touristische Nachhaltigkeit und vor allem attraktive Fördermittel, die 
die Stadt in keiner Weise in dieser Form bekommen werde. Darüber hinaus könne 
die Stadt Erfahrungswerte von anderen Kommunen, die eine LAGA durchgeführt ha-
ben, nutzen. Von all diesen Kommunen gab es nur positive Rückinformationen.  
Diese Kommunen haben unterschiedliche Fördermittel bekommen, so z. B. bei der 
BUGA in Havelberg – gab es 90 % Fördermittel. Das Gegenbeispiel sei Aschersle-
ben – dort gab es Investitionen von 40 Mio. EUR, die Stadt musste 20 Mio. EUR Ei-
genmittel aufbringen. Der OB der Stadt Aschersleben war in der ersten Bürgerver-
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sammlung anwesend und er hat ein klares Bekenntnis für eine LAGA-Bewerbung 
gegeben. In den Gesprächen mit den verschiedenen Ministerien wurde immer wieder 
betont, dass es sich um eine Landesgartenschau und nicht um eine kommunale Gar-
tenschau handele. Es sei stark davon auszugehen, dass die Stadt auf die Unterstüt-
zung des Landes zählen könne. Wie hoch die Unterstützung sein wird, wird sich in 
einem Spannungsfeld bewegen, im besten Fall 10 %. Das Risiko trägt jede Stadt, die 
sich bewirbt, weil im Vorfeld dieses Thema nicht geklärt werden kann. Wie das weite-
re Vorgehen geplant ist, zeigt die Anlage B. Dort sind die Investitionssummen und 
die Projekte benannt. Dazu wurden die Fördermittelprogramme genommen, die in 
der Theorie möglich wären. Im nächsten Schritt müssen die konkreten Gespräche 
laufen. Der Bewerbung wird die Finanzierung beigefügt, d. h. dem Land ist bekannt, 
wie die Stadt die Voraussetzung setzt. Diese Finanzierungskonzeption wird der 
Kommunalaufsicht vorzulegen sein. Vor der Bewerbung soll der Kommunalaufsicht 
dieses Konzept zur Prüfung übergeben werden. Somit hat im Rahmen der Bewer-
bung das Entscheidungsgremium die Stellungnahme der Kommunalaufsicht vorlie-
gen. Abschließend verweist Herr Meister auf den sehr großen Zuspruch aus der 
Wirtschaft und der Bürgerschaft zur LAGA. Dem Stadtrat obliegt es nun am 
31. August ein mehrheitliches positives Votum für die LAGA zu geben.  
 
Der Ausschussvorsitzende des Ausschusses für Finanzen, Herr Weber bittet 
nach Austausch aller Argumente um Abstimmung der Beschlussvorlage, getrennt für 
die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und des Ausschusses für Kultur, Bil-
dung und Sport.  
 
Herr Ausschussvorsitzender Otto erfragt die Möglichkeit der Abstimmung zur Vor-
lage für die Mitglieder des Kulturausschusses. Sie wurde für den Ausschuss als In-
formation ausgereicht.  
 
Frau Stöbe stellt den Antrag für den Kulturausschuss, dass die Mitglieder ihr Votum 
für die Beschlussvorlage abgeben.  
 
Herr Westhagemann bejaht die Frage, dass die Mitglieder des Kulturausschusses 
über die Vorlage abstimmen können.  
 
Herr Vorsitzender Weber bittet Herrn Ausschussvorsitzenden Otto um Übernahme 
der Sitzungsleitung für den nächsten Tagesordnungspunkt.  
 
Die Beschlussvorlage wurde ungeändert beschlossen.   
 
Beschlussvorschlag: 
 
Das Bewerbungskonzept der Stadt Dessau-Roßlau zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Landesgartenschau 2022 in Sachsen-Anhalt wird bestätigt und zur Einrei-
chung und Vorlage im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie empfoh-
len. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ausschuss für Finanzen:     4 / 2 / 3  
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport:   6 / 1 / 2  
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5.2 Verbesserung der räumlichen Situation und der Arbeitsfähigkeit des 
Stadtarchivs durch Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit 
dem Land Sachsen-Anhalt zur gemeinsamen Nutzung des Dienstge-
bäudes Dessau (Heidestraße 21, 06842 Dessau-Roßlau) des Lan-
desarchivs Sachsen-Anhalt durch das Stadtarchiv und Landesarchiv 
Vorlage: BV/054/2016/IV-41 

  
 
Es werden keine Anfragen und/oder Wortmeldungen vorgebracht. 
 
Die Beschlussvorlage wird zur Abstimmung aufgerufen.  
 
Die Beschlussvorlage wurde ungeändert beschlossen.   
  
 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Die Stadt Dessau-Roßlau geht mit dem Land Sachsen-Anhalt eine Kooperation 

zur gemeinsamen Nutzung des Dienstgebäudes Dessau (Heidestr. 21, 06842 
Dessau-Roßlau) des Landesarchivs Sachsen-Anhalt durch das Stadtarchiv Des-
sau-Roßlau (Historisches Archiv) und das Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Abtei-
lung Dessau, ein. Hierzu werden eine Grundsatzvereinbarung (Grundsatz- bzw. 
Rahmenvertrag) sowie ein Nutzungsvertrag (Regelung von Detailfragen) über ei-
nen Zeitraum von zunächst zehn Jahren abgeschlossen. 
 

2. Die erforderlichen Mittel HH-Mittel gemäß dem Finanzierungsbedarf werden in 
die jeweiligen Haushalte eingestellt. Die Kosten für Datenleitung und Telefonie 
müssen bereits im HH-Jahr 2016 als außerplanmäßige Verpflichtungsermächti-
gung (Finanzplan) bzw. Bindungsermächtigung (Ergebnishaushalt) zur Verfü-
gung gestellt werden. 
 

 3.  Die Archivräumlichkeiten an den bisherigen Standorten Lange Gasse 22, 
      Rathaus Dessau, Schloßplatz 4/5 und Finanzrat-Albert-Straße 1 werden  
      vollumfänglich weiterhin durch das Stadtarchiv (Zwischenarchive) genutzt. Alle  
      Mitarbeiter der Zwischarchive sind dann in der Langen Gasse 22 tätig. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ausschuss für Finanzen:     9 / 0 / 0  
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport:    9 / 0 / 0  
 
   
 
 
7 Schließung der gemeinsamen Sitzung 
  
 
Der Ausschussvorsitzende Herr Weber schließt die gemeinsame Sitzung des 
Ausschusses für Finanzen und des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport um 
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18.10 Uhr und stellt zur Fortsetzung der Sitzung des Ausschusses für Finanzen Öf-
fentlichkeit her.  
.  
 
 
 
 
 
 

Dessau-Roßlau, 29.10.16 

 

___________________________________________________________________ 
Hans-Georg Otto  
Vorsitzender Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport 
 

Schriftführerin 
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